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Jahressteuergesetz 2020: Corona-Hilfe 

Corona-Pauschale für Homeoffice beschlossen 
Wer im Homeoffice arbeitet, kann mit steuerlichen Erleichterungen rechnen. Der 
Finanzausschuss beschloss am Mittwoch auf Antrag der Koalitionsfraktionen CDU/CSU 
und SPD eine Ergänzung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Jahressteuergesetzes. 

Danach können Steuerpflichtige für jeden Kalendertag, an dem sie ausschließlich in 
der häuslichen Wohnung arbeiten, einen Betrag von fünf Euro geltend machen. Wie es 
in der Begründung des Änderungsantrages heißt, kann die Pauschale in den Fällen in 
Anspruch genommen werden, wenn die Voraussetzungen für den Abzug von Kosten für 
ein häusliches Arbeitszimmer nicht vorliegen.  

Gewährt wird die Pauschale nur für Tage, an denen die Tätigkeit ausschließlich in der 
häuslichen Wohnung ausübt wird. Sie ist auf einen Höchstbetrag von 600 Euro im Jahr 
begrenzt und soll in den Jahren 2020 und 2021 gewährt werden. Die 
Steuermindereinnahmen sollen bei 900 Millionen Euro liegen.   

Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld bleiben bis Ende 2021 steuerfrei. 

Der bereits im Zweiten Corona-Steuerhilfe Gesetz auf 4.008 Euro erhöhte 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende war bisher befristet. Die Befristung wird 
aufgehoben, so dass die Erhöhung auch ab dem Jahr 2022 fortgilt.  

Eine Ergänzung nahm der Ausschuss bei der Steuerbefreiung für aufgrund der Corona-
Krise an Arbeitnehmer gezahlte Beihilfen und Unterstützungen bis zur Höhe von 
1.500 Euro vor. Die Steuerbefreiung war bisher bis zum 31 Dezember 2020 befristet. 
Damit wäre ein im ersten Halbjahr 2021 ausgezahlter Pflegebonus nicht mehr 
steuerbegünstigt gewesen. Die Frist wird bis zum Juni 2021 verlängert. Damit haben 
Arbeitgeber mehr Zeit für eine steuerbegünstigte Abwicklung der Corona-Beihilfen. Die 
Fristverlängerung führt nicht dazu, dass eine Corona-Beihilfe im ersten Halbjahr 2021 
nochmals in Höhe von 1.500 Euro steuerfrei bezahlt werden kann. Lediglich der 
Zeitraum für die Gewährung des Betrages wird gestreckt 
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